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Antrag 

Der Kanton Bern hat den Beruf des Korbflechters/der Korb- und Flechtwerkgestalterin 
EFZ schon 2008 auf die Liste der lebendigen Traditionen gesetzt. Wir sind sehr froh 
über diese Anerkennung. Wir stellen nun dem Bundesamt für Kultur den Antrag, unser 
Handwerk auch auf die nationale Liste zu setzen.  
 
Allein die lange Tradition und die grosse Bedeutung, die es über Jahrhunderte mit 
seinen Erzeugnissen im täglichen Leben hatte, rechtfertigt diesen Akt. Die 
handwerkliche Arbeit der Flechter hat sich im Kern gegenüber früheren Zeiten kaum 
verändert. Es sind die gleichen Techniken, die gleichen Handbewegungen und Abläufe 
wie seit jeher. Unsere heutigen Kunden denken zwar ein Weidenzaun sei etwas 
modernes und neuartiges, dabei ist das keine Neuerfindung sondern lediglich eine 
Abwandlung oder Neuinterpretation von bestehendem Kulturgut. So arbeitet jede/r 
Flechter/in, egal was er/sie produziert, immer im Bewusstsein jahrhundertealter 
Traditionen. 
 
Durch das grosse Engagement unserer Mitglieder wurde es in den letzten dreissig 
Jahren wieder zu einem attraktiven Beruf, der sich mit seiner Wandlungsfähigkeit neue 
Arbeitsfelder erobert und Tradition und Innovation im besten Sinne vereinigt hat.  
 
 
Olten, den 23. September 2015 
 
 
 
 
Urs Schwarz, Geschäftsstelle    Tony Bucheli, Sekretär 
 
 
 
 
 
Kontakt 

 
Post IGK SCHWEIZ 

3855 Brienz 
Telefon 079 365 56 94 
Mail igk@korbflechten.ch 
Homepage www.korbflechten.ch 
Kontaktperson Tony Bucheli 

Untersteckholzstr. 40 
4900 Langenthal 
062 923 14 25 
bucheli@korbundstuhl.ch 

  

mailto:igk@korbflechten.ch
http://www.korbflechten.ch
mailto:bucheli@korbundstuhl.ch


9 

 

 

 

Hintergrund   



10 

Tätigkeit und Produkte 

 Die Basler Systematik1 für 
Textile Techniken zählt 
Flechten zu den primären 
stoffbildenden Techniken, 
welche  ganz ohne oder mit 
nur wenigen Hilfsmitteln 
haltbare zwei- und drei-
dimensionale Strukturen aus 
fadenartigem Material auf-
bauen. Dabei gilt jedes 
Material als Faden, das eine 
gewisse Zugfestigkeit, Länge 
und Flexibilität hat. 
Flechttechniken gehören zu 
den ursprünglichsten und 
ältesten Kulturtechniken 
weltweit. Es gibt unzählige 
verschiedene Flechttechni-
ken, Flechtmaterialien und 
Produkte. 
 
In der Schweiz werden hauptsächlich Weiden und Rattanprodukte, Schnüre aus Papier 
oder Seegras, Binsen und, - soweit erhältlich-, Flechtwerkstoffe aus Kunststoffen 
verarbeitet. Dazu kommen Leder, verschiedene selbstgesammelte einheimische 
Pflanzen oder Recyclingmaterialien, sowie Hilfsmaterialien aus Holz und Metall. 
 

Produziert werden Körbe aller Art und 
jeder Dimension und werden Stuhl-
geflechte erneuert. Einzelne Betriebe 
stellen Rattanmöbel her, in anderen 
werden sie nur  restauriert oder re-
pariert. In den letzten Jahren sind 
Arbeiten in Innenarchitektur und Garten 
wichtiger geworden. Es gibt Berufsleute, 
die das Handwerk bis ins künstlerische 
weiterentwickeln. Viele Freischaffende 
erteilen Kurse in Schulen und im 
Freizeitbereich. 
 
Obwohl in den meisten Betrieben ein 
paar Kleinmaschinen vorhanden sind, ist 
die Flechtarbeit nach wie vor „Handwerk 
pur“. Dies ermöglicht eine hohe 
Flexibilität in der Produktion ohne grosse 
Investitionen. Nachteil ist die geringe 
wirtschaftliche Produktivität. 
  

Abbildung 1:  Herstellen eines Weidenkorbes  

Abbildung 2: Achteckgeflecht 
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Geschichte 

Ur- und Frühgeschichte 
Auf Gund er leicht verrottenden Werkstoffe von 
Geflechten ist die Fundsituation für die 
Urgeschichte sehr spärlich. Trotzdem kann man 
sagen, dass das Flechten so alt wie die 
Menschheit ist. Zeugen aus  dieser Zeit sind 
durch günstige Bedingungen, -wie z.B. in 
Seeufersiedlungen oder Eis-, erhalten ge-
bliebene Geflechte, aber auch Abdrücke auf 
Keramik. Die ältesten bekannten Funde sind um 
die 10 000 Jahre alt. Frühe Geflechte aus der 
Steinzeit sind vorwiegend aus weichen 
Materialien wie Gräser oder Bast, die in 
Zwirnbinde- oder Spiralwulstwickeltechnik ver-
arbeitet sind. Auch Mattengeflechte kommen vor. 
Funde aus festerem Material wie Weiden-
zweigen gibt es aus der Steinzeit auch, doch sind sie verhältnismässig selten. 
Besonders eindrücklich  ist der Fund von Auvernier am Neuenburgersee, der eine 
grosse Anzahl Körbe und Korbfragmente aus der Bronzezeit zu Tage förderte. Bei der 
Herstellung dieser 3000 Jahre alten Körbe wurden Techniken angewandt, die wir heute 
noch einsetzen. 2 
 
In römischer Zeit treten zu den Korbfunden bildliche und schriftliche Quellen hinzu. 
Daraus ergibt sich, dass auf den Gutshöfen Weiden angebaut und im Winter Korbwaren 
und Geflechte für den Eigenbedarf produziert wurden (bei Überproduktion auch zum 
Verkauf). In den Städten und in den kleineren Siedlungen waren gewerbliche Betriebe 
tätig, die Körbe und Korbmöbel herstellten. 
 
19. und frühes 20. Jahrhundert 
Welche Bedeutung das Handwerk früher gehabt hat, kann man sich im 21. Jahrhundert 
wohl kaum mehr vorstellen. Bis zur Erfindung von industriell verarbeitbaren Werkstoffen 
wie Karton und Kunststoffen waren Korbflechter die „Verpacker“  vom Dienst. Alles, was 
stossfest verpackt werden musste, wurde in einem Korb transportiert oder aufbewahrt. 
Dazu gab es geflochtene Geräte wie Siebe und Fischreusen. Zäune und Wände 
wurden geflochten, Stuhlsitze mit einem Geflecht bespannt. Körbe und Geflechte haben 
die Menschen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts als wichtige Gebrauchsgegenstände 
durch den Alltag begleitet.  
 
Die zweite Hälfte des 19. und der Beginn 20. Jahrhunderts muss in Europa die 
Hochblüte des Flechthandwerks gewesen sein. Der Produktivitätszuwachs durch die 
Industriealisierung schuf einen hohen Bedarf an Verpackungen und das aufstrebende 
Bürgertum hatte Geld für repräsentative Rohrmöbel und Accessoires. Die Modewelle 
der Bugholzmöbel muss eine unendliche Zahl von Arbeitsplätzen in der Stuhlflechterei 
geschaffen haben.  
Eine Broschüre des Heimatmuseums Reinach BL fand im Adressbuch des Kantons 
Baselland von 1891 unter der Rubrik „Körber, Korbwaarenhändler und – Fabrikanten“ 
18 Einträge und 1912 unter der Rubrik „Korwarenfabrikanten und Korbmacher“ 12 
Einträge.  Auch ist bekannt, dass sich die Gemeinde Reinach BL im 19. Jahrhundert 
gegen die Begradigung der Birs wehrte, weil sie dadurch die Weidenpachten verlor. 3 

Abbildung 3 Abdruck einer Matte auf 
sogenannten Backteller (flache Tonscheibe) aus 
gebranntem Ton. Kanton Schaffhausen 
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Die Aargauer Datenbank zur 
Industriekultur verzeichet 21 Korbwaren- 
und Rohrmöbelfabriken. Das waren 
keine Einmannbetriebe, sondern 
Manufakturen, in denen arbeitsteilig und 
in Akkord produziert wurde, die Kataloge 
herausgaben und Läden belieferten und 
auch exportierten. So hatte die Kirch-
berger Cuenin-Hüni & Cie in Brugg eine 
Filiale. Oder für die Korbwaren- und 
Möbelfabrik F. Minet, die 1899 ge-
gründet wurde und die der Inhaber 
zuerst mit einem Lehrling betrieb, sind 6 
Jahre später 30 Mitarbeiter nach-
gewiesen. Weiter standen hinter vielen 
dieser Produktionsbetriebe auch noch eine grosse Zahl Heimarbeiter, die einfachere 
Produkte zulieferten.  
 
Während der beiden Weltkriege muss das Gewerbe relativ krisenresistent gewesen 
sein. Wegen der geringen Mechanisierung liess sich die Produktion, nach einer Krise zu 
Kriegsbeginn jeweils ohne grossen Aufwand auf Kriegsprodukte wie Geschosskörbe 
und ähnliches umstellen. Nach dem Einschluss durch die deutsche Besatzung von 
Frankreich hatte die Schweizer Korbwaren- und Rohrmöbelindustrie ab 1942 eine 
grosse Materialnot zu überstehen. Nach dem zweiten Weltkrieg begann der Niedergang 
der Korbwaren und Rohrmöbelindustrie. In der Schweizer Industrie stiegen die Löhne 
und sie konnte, auch wegen billiger Importware, nicht mithalten. So wechselten in 
dieser Zeit viele Fachkräfte in die Industrie. Andererseits verdrängten industriell 
verarbeitbare Werkstoffe wie Karton und Kunststoffe die Körbe aus dem 
Verpackungsgeschäft. Viele Betriebe schlossen, andere stellten auf Polstermöbel um 
oder produzierten Kinderwagen ohne Flechtarbeit. Der Verband der Korbwaren- und 

Rohrmöbelfabrikanten wurde in den frühen sechziger Jahren aufgelöst. Es gab bis 1989 
keinen Berufsverband mehr. In dieser Zeit überlebte das Handwerk in Kleinbetrieben, 
die ihr Einkommen mit dem Verkauf von Handelsware auf Märkten aufbesserten und in 

Abbildung 4: Original und Kopie. Peddigstuhl aus der 
Rohrmöbelfabrik Rothrist. 

Abbildung 5: Sogar der Röstigraben war ausgeflochten. Bild der "Fortifikation Murten" aus dem ersten Weltkrieg, 
welche der Trennlinie zwischen deutsch und welsch offenbar den Namen gab.  
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Strafanstalten und geschützten Werkstätten. Während einer ganzen Generation wurden 
keine Lehrlinge mehr ausgebildet. 
 
(Siehe auch im Anhang: Bericht aus dem Heimatspiegel über die Flechtereien Gubler 
und Harr im Zürcher Tösstal) 
 
 
Die Entwicklung der Ausbildung  
Seit 1977 wird wieder ausgebildet. Die Ausbildung wurde bis 1990 an einem Reglement 
nach einem Reglement aus dem Jahr 1946 durchgeführt. Zu Beginn orientierte sie sich 
im Wesentlichen an der Lehrabschlussprüfung  und Berufskundeunterricht gab es 
keinen. Das hätten die Lehrbetriebe übernehmen sollen, hatten dafür aber keine Zeit. 
Der theoretische Teil der Ausbildung lag in der Verantwortung der Lernenden, die sich 
mit Unterlagen aus Deutschland behalfen. Als Mitte der achtziger Jahre die ersten 
Lehrabgänger ins Expertengremium nachrückten, versuchte man von der Prüfung her 
auf die Ausbildung einzuwirken. Man verlangte in den Berufskenntnissen 
differenziertere Kenntnisse zu den Geflechtstechniken. Im Zuge einer Begradigung der 
Ausbildungsdauern durch das BIGA kam es 1988 zu einer Reglementsänderung, in der 
diese Bestrebungen auch für die praktische Ausbildung festgeschrieben wurden. Das 
Kapitel Berufsschulunterricht blieb in diesem Reglement unangetastet auf dem Stand 
von 1946, da keine Berufsschule existierte.  
 
1989 wurde die Interessengemeinschaft Korbflechterei Schweiz IGK SCHWEIZ 
gegründet und machte sich sofort an die Ausarbeitung eines Modelllehrganges. Dieses 
zielstrebige Auftreten ermutigte die Deutschschweizer Berufsbildungsämter Konferenz 
DBK, den jungen Berufsverband mit der Organisation eines Berufkundeunterrichtes zu 
beauftragen.  
 
Ab 1993 erhielten die Lernenden Korbflechter/innen einen zentralen 
Berufskundeunterricht. Da zu dieser Zeit noch mit blinden oder sehbehinderten 
Lernenden gerechnet werden musste, wurde das Blindenheim BORNA in Rothrist zum 
Schulort. Administrativ wurde der 
Unterricht der Berufsschule Zofingen 
unterstellt. Die Lernenden erhielten nach 
dem Schulreglement von 1946 nur 80 
Lektionen Berufskundeunterricht. Diesen 
besuchten sie an 16 Schultagen zu 5 
Lektionen in Rothrist, während sie den 
allgemeinbildenden Unterricht im Kanton 
ihres Lehrbetriebes besuchten. Der 
Unterricht wurde in einer Klasse in einem 
zyklischen Stoffplan erteilt, in dem, so gut 
es ging, alle drei Lehrjahre gemeinsam 
unterrichtet wurden.  
 
Im dritten Lehrjahr wurde von den 
Lernenden eine Abschlussarbeit verlangt, die zum Teil sehr spannende Ergebnisse 
brachte. So war der Wettbewerb „Korb des Jahres –Thema Schweiz“ an der 
Jubiläumsausstellung 2009 ein Abschlussprojekt aus dem Vorjahr, das die beiden 
Lernenden dann auch umgesetzt haben. Den zweiten Preis gewann damals übrigens 
das Team Andrea Kradolfer/Stefan Meiners, eine Lernende mit ihrem Ausbildner. 
 

Abbildung 6: Unterrichtsszene 2002. 
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Schon bevor man beim Bund von der „Validation des accquis“ zu sprechen begann 
verhalf die IGK SCHWEIZ Lernenden mit Vorkenntnissen in verschiedenen Modellen zu 
einer erleichterten Ausbildung.  
 
2003 gab mit Therese Leutwyler die einzige 
freischaffende Korbflechterin ihre 
Ausbildungstätigkeit auf. Die wirtschaftliche und 
zeitliche Belastung war zu gross geworden. 
Seither sind alle Lehrstellen in geschützten 
Werkstätten.  
 
Nach der etablierten besseren technischen 
Ausbildung wollte die IGK SCHWEIZ gemeinsam 
mit den Lehrbetrieben der veränderten wirt-
schaftlichen Situation Rechnung tragen. Der 
gestalterische Aspekt des Berufes war immer 
wichtiger geworden. Gestalten musste in 
Ausbildung und Prüfung zum Thema werden und 
dafür brauchte es im Unterricht eine höhere 
Lektionenzahl, die der von anderen Berufen 
entsprach. Das war aber erst mit der Umsetzung 
der Ausbildungsreform nach dem neuen 
Berufsbildungsgesetz 2009 möglich. Diese wurde 
unter der von der IGK SCHWEIZ mitgegründeten 
Dachorganisation IG KunstHandwerk Holz IGKH  
durchgeführt. Diese tritt seit 2005 gemeinsam für 
fünf Berufe gegenüber den Behörden als 
Organisation der Arbeitswelt OdA auf. 
 
Mit der neuen Ausbildung wurde  Korb- und Flechtwerkgestalter/in EFZ zur neuen 
Berufsbezeichnung. Unsere Lernenden waren die grossen Gewinner dieser Reform. 
Statt 80 erhalten sie seither 200 Lektionen berufskundlichen Unterricht. Davon sind 120 
berufsspezifisch und 80 gemeinsam mit den Partnerberufen. Zudem besuchen sie 4 
überbetriebliche Kurse ÜK, drei davon gemeinsam mit den Partnerberufen. Der Neue 
ÜK Gestellbau führt den verloren gegangenen Inhalt Rohrmöbelbau wieder in die 
Ausbildung ein. Das breit basierte Qualifikationsverfahren mit Erfahrungsnoten aus 
Schule und einzelnen ÜK berücksichtigt die zentrale Bedeutung der gestalterischen 
Arbeit auf verschiedenen Ebenen. 
 
Die neue Ausbildung belastet allerdings auch den Verband und die Betriebe in 
erhöhtem Masse. Da Bund und Kantone, um Kosten zu sparen, mit dem Wechsel von 
der Finanzierung von Klassen auf das System der Beiträge pro Schüler gewechselt 
haben, sind Berufe mit minimaler Klassengrösse massiv benachteiligt.  
 
 
Die IGK SCHWEIZ 

Die Interessengemeinschaft Korbflechterei Schweiz IGK SCHWEIZ wurde 1989 auf 
dem Ballenberg gegründet. Die Wahl des Ortes entsprang keinem Zufall, doch war sie 
auf keinen Fall programmatisch. Es waren zwei Sachverhalte, die zur Gründung 
führten: 

Abbildung 7: König und Dame des IGKH-
Schachs an Swissskills 2014 
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• Zum einen hatte seit 1983 mit Pepito Zwahlen jemand die Saisonstelle als 
Korbflechter im Freilichtmuseum Ballenberg inne, der über die Demonstration 
hinaus die Information über die Hintergründe und Möglichkeiten unseres Berufes 
als zentrale Aufgabe in sein Pflichtenheft aufnahm. Er führte Kurse mit 
Landschulwochen durch, pflanzte eine Weidenkultur mit 12 Weidensorten an und 
initiierte die Korbflechtertage, zu denen er seine Berufskolleg/innen einlud. Bei 
dieser Gelegenheit wurden nicht nur Körbe geflochten und Stuhlgeflechte 
ersetzt, sondern auch Weiden geschält. Das ungezwungene Zusammentreffen 
und der Erfahrungsaustausch unter Kolleg/innen, die sonst allein in ihrem Atelier 
arbeiteten legte eine wichtige Basis für die spätere Verbandsgründung. 

• Die Arbeit am Ausbildungsreglement von 1988 zeigte den Beteiligten die 
Wichtigkeit einer kontinuierlichen Zusammenarbeit. Auch war bei dieser 
Gelegenheit auch vom Bundesamt für Industrie Gewerbe und Arbeit BIGA her 
der Wunsch nach einem Ansprechpartner geäussert worden. 

 
In weitsichtiger Weise wurde nicht eine Organisation für Leute mit Berufsabschluss 
geschaffen. Da man nicht ein Kartell für Betriebe bilden, sondern das Flechthandwerk 
insgesamt weiterbringen wollte, wurden auch Freizeitflechter/innen aufgenommen. Sie 
sind nur vom Stimmrecht in Fragen der Berufsbildung ausgeschlossen. Diese Strategie 
erwies sich für den jungen Verband als Glücksfall. Einige dieser Freizeitflechter/innen 
wurden durch den Kontakt mit den Berufsleuten der Vervollständigung ihrer Ausbildung 
bis zu einem EFZ zugeführt. Zudem brachte diese Gruppe zusätzliche Erfahrungen und 
Kompetenzen in den Verband. Jahrelang war ein Flechtmaterialhändler im Vorstand 
und ein ausgebildeter Treuhänder führte die Kasse.  
 
Durch das zügige Ausarbeiten eines Modelllehrgangs und die gute Zusammenarbeit 
zwischen Lehrbetrieben und Berufsschule fand die IGK SCHWEIZ Anerkennung bei 
den staatlichen Organen und eine Tagung zum Korbflechten in geschützten 
Werkstätten und Strafanstalten holte auch einen schönen Anteil dieser Institutionen ins 
Boot. Regelmässige Ausstellungen und Workshops brachten der IGK einen 
Zusammenhalt, um den uns die Partnerverbände in der IGKH später oft beneideten. 
 
Seit 2002 erscheint dreimal jährlich das Info-Blatt „DIE KIMME“ I, welches auch von 
Berufsleuten im deutschsprachigen Ausland gelesen wird. Der Verband pflegt Kontakte 
zu Partnerverbänden vier europäischen Ländern.  
 
Die Jubiläumsausstellung „Verflixt und verflochten“ 2009 zum zwanzigjährigen 
Bestehen der IGK SCHWEIZ im botanischen St. Gallen entwickelte sich zum 
Selbstläufer. In den drei folgenden Jahren wurde sie vom Naturmuseum Winterthur, 
dem botanischen Garten der Universität Basel und vom Naturmuseum Chur 
übernommen. Dabei wurde der botanische Teil zum Thema Weiden jedes Mal mit 
einem angepassten flechterischen Teil versehen.  
 
2010 vertrat die IGK SCHWEIZ die Schweiz als Gastland am Festival der Flechtkultur in 
Lichtenfels D. Neben einem Stand am Korbmarkt und Kursen in der Berufsfachschule 
waren die grosse Ausstellung im Stadtschloss und die Installation „WeidenFeuerwerk“ 
von Tony Bucheli Highlights dieses Auftritts.  

                                            
I Sämtliche Ausgaben unter: www.korbflechten.ch/kimme 

http://www.korbflechten.ch/kimme
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Abbildung 8: Gefärbte Weiden und Schwarzlicht ergeben ein Feuerwerk, das die ganze Nacht leuchtet. Projekt von 
Tony Bucheli gemeinsam  mit einer Klasse der Staatlichen Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung Lichtenfels D. 

Die IGK SCHWEIZ ist ein sehr aktives Mitglied der Dachorganisation IGKH. Neben 
einem ordentlichen Vorstandsmitglied begleitet unser Freizeitflechter und Treuhänder 
Urs Ritter die finanziellen Belange und unser Ehrenmitglied und Gründungspräsident 
Pepito F. Zwahlen hatte durch die kompetente Koordinationsarbeit grossen Anteil am 
Gelingen der Sonderschau Kleinstberufe an den SwissSkills 2014. 
 
Die Tatsache, dass sich die IGK SCHWEIZ nicht bloss als Hüterin einer Tradition 
versteht, sondern das Flechthandwerk auch in neue Horizonte führen will, manifestiert 
sich auch in der Tatsache, dass ihre Mitglieder immer wieder mit Preisen geehrt 
werden: 
 
 
2002 Kulturförderpreis der Stadt Langenthal an die Flechtgruppe Salix mit Tony 

Bucheli, Bernard Verdet und Pepito F. Zwahlen für die Installation 
„Mouvements“ 

2005 Ausstellung Kunst aus Handwerk „Geflochten“ in der Kulturmühle Lützelflüh 
3. Preis an „Obsi“ von Tony Bucheli 
Sonderpreis des Kurszentrums Ballenberg an „Geflochten für die Nacht“ von 
Christina Erni 

2006 Ausstellung „Pinolere“ in Teneriffa: 
2. Preis an Bernard Verdet für seine Trachtenkörbe. 

2007 Sonderschau „Wohnsinn“ des Form-Forum Schweiz: 
Einer von drei gleichwertigen Preisen an Monika Künti 
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2008 Prix Jumelles:  
Zweiter Preis an Bernard Verdet in der Kategorie “Le transfert du savoir-faire” 

2010 Prix Jumelles:  
Erster Preis an Bernard Verdet in der Kategorie „L’intelligence de la main“ 

2010 Preis der Stiftung Bündner Handwerk an Bernard Verdet 
2012 Prix Lignum, Region Zentrum:  

3. Preis für den Aussichtsturm im Reussdelta bei Seedorf mit Flechtarbeiten 
der Flechtgruppe Salix mit Tony Bucheli, Bernard Verdet und Pepito F. 
Zwahlen. 

2013 Giardina Silver-Award für die Baumschule Lamprecht, Pfäffikon mit 
Flechtarbeit von Flechtart, Simon Mathys und Salome Portmann 

2014 Giardina Gold-Award für den Stand von Flechtart, Simon Mathys und Salome 
Portmann 

2014 Prix Jumelles:  
Nomination für Monika Künti in der Kategorie “Le transfert du savoir-faire” 

 
 
Publikationen von IGK SCHWEIZ – Mitgliedern 
VERDET-FIERZ, Bernard u. Regula: Anleitung zum Flechten mit Weiden. Hauptverlag 
Bern. ISBN: 978-3-258-06798-8 
 
KÜNTI, Monika: einhängen & verschlingen, Maschenbildung mit vorangeführtem 
Fadenende. Hauptverlag Bern. ISBN: 978-3-258-60079-6 
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Verbreitung 

In der IGK SCHWEIZ sind Betriebe aus 13 I Kantonen organisiert, vorwiegend aus der 
Deutschschweiz. Unsere Lehrstellen sind in den Kantonen Basel Stadt, Luzern und 
Zürich. Wir haben aber auch noch Kenntnis von geschützten Werkstätten in der 
französischen Schweiz, in denen noch geflochten wird. Im Tessin sind uns einige 
Freizeitflechter bekannt, die noch mit Haselschienen flechten. Man kann also sagen, 
dass das Handwerk im ganzen Land und in allen vier Sprachregionen noch ausgeübt 
wird.  
 
Die Schwierigkeit, unter den heutigen Lohnnebenkosten Mitarbeiter anzustellen, hat die 
meist als Einpersonenbetriebe funktionierenden freischaffenden Handwerker/innen zu 
verschiedenen Lösungen der Zusammenarbeit geführt. 
 

• Flechtart.ch: Simon Mathys und Salome Portmann haben gemeinsam eine 
GmbH gegründet. 

 
• Flechtereien.ch: Therese Leutwyler und Werner Turtschi teilen sich die 

Werkstatt, haben aber getrennte Kassen. 
 

• Flechtgruppe Salix: Tony Bucheli, 
Bernard Verdet und Pepito F. Zwahlen 
haben eine einfache Gesellschaft 
gegründet, um grössere Aufträge 
gemeinsam übernehmen zu können. 
Daneben hat jeder seinen eigenen 
Betrieb. 

 
Eine Erfolgsgeschichte sondergleichen waren 
die Stühle für den Dom von Hildesheim D. Die 
Stuhlfabrik Horgen-Glarus erhielt den Auftrag 
unter anderem auch, weil sie mit professionel-
len Korbflechter/innen zusammenarbeitete. 
Ursula Probst, freie Mitarbeiterin der Horgen-
Glarus, entwickelte zusammen mit einem 
englischen Designer das Geflecht. Sie 
koordinierte  und organisierte die Produktion 
der Stuhlgeflechte in Glarus. Im ganzen 
arbeiteten rund 10 Flechter/innen an den über 
dreihundert Stuhlgeflechten und den Fronten 
für die Beichthäuschen. 
 
Aber auch die geschützten Werkstätten 
arbeiten zusammen. Anlässlich der Renova-
tion des Bundeshauses beflochten mehrere Betriebe unter der Ägide der Flechterei 
Seestern, Männedorf die Stühle des Nationalratssaales. 
  

                                            
I Siehe Betriebsliste im Anhang 

Abbildung 9: Beichthäuschen im Dom von 
Hildesheim mit geflochtenen Fronten aus der 
Schweiz. 
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Flechtmuseum 

Zusammen mit der Flechtwerkstatt, welche Therese Leutwyler in Thun in dritter 
Generation führt, betreibt sie auf privater Basis seit 2005 auch ein kleines 
FlechtmuseumI. Nebst einer immer wieder veränderten Grundausstellung wird im 
Flechtmuseum Thun jährlich eine neue Sonderausstellung  zu einem 
Schwerpunktthema präsentiert. Beides zusammen ergibt ein Schaufenster von 
Vergangenheit und Gegenwart des Flechthandwerks. 
 
  

                                            
I www.flechtereien.ch/Flechtmuseum 

http://www.flechtereien.ch/Flechtmuseum
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Artikel zum Korbmachen im Tösstal4 
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Statuten IGK SCHWEIZ 
 
Artikel 1 Name und Sitz  
 
Unter dem Namen "Interessengemeinschaft Korbflechterei Schweiz" IGK SCHWEIZ besteht  
eine Vereinigung im Sinne der Art. 60 ff. des ZGB mit Sitz in CH-3855 Brienz.  
Die Interessengemeinschaft Korbflechterei Schweiz, IGK SCHWEIZ tritt als Berufsverband auf.  
 
 
Artikel 2 Sinn und Zweck  
 
Die Vereinigung bezweckt:  
a) Das Ansehen und das fachliche Niveau des Berufsstandes zu heben.  
b) Einflussnahme auf das berufliche Bildungswesen.  
c) Förderung der Weiterbildung.  
d) Pflegen von Kontakten zu ausländischen Flechtorganisationen.  
e) Förderung der Kontakte unter den Berufsleuten.  
 
 
Artikel 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
  
3.1. Mitgliedschaft und Aufnahme  
a) Einzelmitglieder mit abgeschlossener Berufsausbildung: Als Einzelmitglieder mit  
abgeschlossener Berufsausbildung gelten Korbflechter/-innen, Korb und Flechtwerkgestalter/- 
innen mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ oder Absolventen einer gleichwertigen  
ausländischen Ausbildung.  
b) Einzelmitglieder ohne abgeschlossene Berufsausbildung: Als Einzelmitglieder ohne  
abgeschlossene Berufsausbildung gelten an der Korbflechterei interessierte Personen und  
Lernende. Lernende sind bis zum Ende des Kalenderjahres des Abschlussjahres der  
Ausbildung von der Beitragspflicht befreit. Maximal jedoch vier Jahre.  
c) Kollektive Mitglieder: Als kollektive Mitglieder gelten juristische Personen wie Firmen,  
Institutionen, Verbände und Vereine.  
d) Ehrenmitglieder: Die GV kann Personen, die sich in ausserordentlicher Weise um den  
Verband verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder sind vom  
Verbandsbeitrag befreit. Sie besitzen die gleichen Rechte wie Einzelmitglieder.  
Die Anmeldung für alle Mitglieder hat schriftlich an den Vorstand zu erfolgen. Über deren  
Aufnahme entscheidet der Vorstand.  
3.2. Alle Mitglieder sind zur Mitarbeit im Sinne von Artikel 2 aufgerufen.  
3.3. Abstimmungen und Wahlen  
Alle Mitglieder haben das Recht auf Anwesenheit an der Generalversammlung GV.  
Bei Abstimmungen und Wahlen verfügt jedes Mitglied über eine Stimme. Stellvertretung ist  
ausgeschlossen.  
Bei Abstimmungen über Themen der Berufsausbildung ist das Stimmrecht auf Einzelmitglieder  
und Vertreter/-innen von juristischen Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung und  
Lernende beschränkt. Seite 2 von 3  
 
3.4. Verbandsjahr ist das Kalenderjahr. Austritte sind bis zum 31. Dezember schriftlich dem  
Vorstand mitzuteilen.  
3.5. Der Ausschluss von Mitgliedern durch die GV kann im Fall von Zuwiderhandlung gegen  
Statuten und rechtskräftige Beschlüsse, Nichterfüllen der finanziellen Pflichten gegenüber der  
IGK SCHWEIZ oder erheblicher Schädigung der Verbandsinteressen erfolgen.  
Mitglieder, die ihre Mitgliederbeiträge nach erfolgten Mahnungen über zwei Jahre schuldig  
bleiben, können ebenfalls durch die GV ausgeschlossen werden.  
3.6. Der Verband haftet nur mit dem Verbandsvermögen. Die persönliche Haftbarkeit der  
Mitglieder für Verbindlichkeit der IGK SCHWEIZ ist ausgeschlossen.  
3.7. Zur Deckung der Verwaltungskosten und weiterer Auslagen im Sinne von Art. 2 wird ein  
Mitgliederbeitrag erhoben. Die GV setzt die Höhe dieses Beitrages fest.  
 
 
Artikel 4 Die Organe  
 
Die Organe der IGK SCHWEIZ sind:  
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- die Generalversammlung GV  
- der Vorstand  
- die Rechnungsrevisoren/-Revisorinnen  
 
 
Artikel 5 Die Generalversammlung GV  
 
5.1. Die Generalversammlung wird einberufen  
a) Ordentlich: einmal jährlich.  
b) Ausserordentlich: auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftliches Verlangen von 1/3 der  
stimmberechtigten Mitglieder.  
5.2. Die schriftliche Einladung samt Traktandenliste muss jedem Mitglied mindestens 2 Wochen  
vor dem festgesetzten Datum zugestellt werden.  
5.3. Zusätzliche Traktanden von Mitgliedern über welche die GV Beschluss fassen soll, sind  
dem Vorstand 8 Tage vor Versammlungstermin schriftlich einzureichen.  
5.4. Über die Verhandlungen der GV wird ein Protokoll geführt, das sämtliche Beschlüsse und  
die wesentlichen Punkte der Diskussionen enthalten soll. Das Protokoll wird den Mitgliedern  
nach der GV zugestellt.  
5.5. Sofern die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder nicht geheime Wahlen  
und Abstimmungen verlangt, sind diese offen durchzuführen.  
5.6. Die Generalversammlung GV entscheidet endgültig in allen Verbandsangelegenheiten,  
A) mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen über:  
a) Abnahme der Jahresrechnung und Genehmigung des Jahresberichts.  
b) Decharge- Erteilung an den Vorstand.  
c) Wahl des Präsidenten oder Präsidentin, der Vorstandsmitglieder, der Arbeitsgruppen  
und der Rechnungsrevisoren/-Revisorinnen.  
d) Festsetzung des Jahresbeitrages.  
e) Ausschluss von Mitgliedern.  
B) mit 2/3 (zweidrittel) der anwesenden Stimmen von Einzelmitgliedern mit abgeschlossener  
Berufsausbildung und Vertreter/-innen von juristischen Personen mit abgeschlossener  
Berufsausbildung über:  
Statutenrevision  
C) mit 2/3 (zweidrittel) aller Einzelmitglieder mit abgeschlossener Berufsausbildung über:  
a) Auflösung der IGK SCHWEIZ  
b) Verteilung eines Aktiven Liquidationsergebnisses.  
5.7. Sollte das für Art. 5.6, Abschnitt C, erforderliche Quorum in der ersten Versammlung nicht  
erreicht werden, so ist vom Vorstand innert Monatsfrist eine zweite Versammlung einzuberufen,  
in welcher das absolute Mehr der anwesenden Stimmen der Einzelmitglieder mit  
abgeschlossener Berufsausbildung entscheidet, gemäss Art. 3.1. a.  
 
 
Artikel 6 Der Vorstand  
 
6.1. Der Vorstand besteht mehrheitlich aus Mitgliedern mit abgeschlossener Berufsausbildung  
(Korbflechter/-in oder Korb- und Flechtwerkgestalter/-in). Er besteht aus Präsidium, Sekretär/-in,  
Kassier/-in, und ein bis vier Beisitzer/-innen. Er konstituiert sich selbst. Im Vorstand sollen die  
Landesteile, die Geschlechter, sowie Angestellte und Selbständigerwerbende angemessen  
vertreten sein.  
Das Präsidium kann durch eine oder zwei Personen geführt werden.  
6.2. Der Vorstand wird jeweils für eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist  
möglich.  
6.3. Der Vorstand vertritt den Verband gegen aussen, koordiniert seine Aktivitäten und verwaltet  
das Verbandsvermögen.  
6.4. Zur Erledigung besonderer Aufgaben kann der Vorstand Verbandsmitglieder beiziehen  
oder Arbeitsgruppen einsetzen.  
6.5. Rechtsverbindlich zeichnen für den Verband der/die Präsident/-in und der/die  
Vizepräsident/-in oder einer/eine von beiden mit einem Vorstandsmitglied. Falls keine  
Präsidentin oder Präsident amtet, zeichnen zwei Vorstandsmitglieder.  
6.6. Vorstandssitzungen werden auf Anordnung des/der Präsident/-in oder auf Verlangen der  
Mehrheit der Vorstandsmitglieder einberufen.  
 
 
Artikel 7 Die Rechnungsrevisoren  
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Die Rechnungsrevisoren/-Revisorinnen (1 bis 3 Personen) haben die Jahresrechnung, sowie  
allfällige Sonderrechnungen, den Vermögensstand der IGK SCHWEIZ zu prüfen und der GV  
schriftlich Bericht zu erstatten.  
 
 
Artikel 8 Auflösung und Liquidation  
 
Über die Auflösung der IGK SCHWEIZ und die Verwendung eines Aktiven  
Liquidationsergebnisses beschliesst die GV mit 2/3 (Zweidrittel) der Einzelmitgliederstimmen,  
gemäss Art. 5.6. C.  
  
Die Statuten traten mit der Genehmigung durch die Gründungsversammlung am 19. Mai 1989  
in Kraft.  
 
Statutenänderung beschlossen durch die Generalversammlung vom 02. April 2011.  
Statutenänderung beschlossen durch die Generalversammlung vom 16. März 2013.  
 
 
 
Hondrich, 21.04.2013  
 
Für die Geschäftsstelle:   Der Sekretär:  
 
 
 
Urs Schwarz    Werner Turtschi 
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Chronologie IGK SCHWEIZ 

 
 
1984 Korbflechtertage: Von 1984 bis 1990 jährliches Treffen von Korbflechter/-innen 

bei Pepito Zwahlen im Freilichtmuseum Ballenberg bei 
Brienz BE 

 
1987 Berufsbildung: Überarbeitung des Reglements von 1946 über die 

Lehrlingsausbildung und die Mindestanforderungen der 
Lehrabschlussprüfung im Korbflechtergewerbe in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie (BBT) 

 
1988 Statuten: Bildung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Statuten für 

eine Interessengemeinschaft der Korbflechterei 
 
1989 Gründung: Der Interessengemeinschaft Korbflechterei IGK 
 Exkursion: In das Strohmuseums in Wohlen 
 
1990  1. Generalversammlung in Luzern 
 Ausstellung: “Der besondere Papierkorb“ im Dorfmuseum Strohdachhaus 

Kölliken (15. September) 
 Expertenkurs: Für die Lehrabschlussprüfungen nach neuem Reglement in 

Zusammenarbeit mit dem BBT 
 Lehrlingstreffen: “Köppergeflechte“ mit Therese Leutwyler 
 
1991  2. Generalversammlung in Luzern 
 Lehrlingstreffen: “Wulstwickel-Technik“ mit Pepito Zwahlen 
 Exkursion: In die Glasi Hergiswil 
 
1992  3. Generalversammlung in Luzern 
 Berufsbildung: Der Modell - Lehrgang wird herausgegeben in 

Zusammenarbeit mit der Deutschschweizerischen 
Berufsbildungsämter-Konferenz (DBK) 

 Statuten: Statutenänderung, Umwandlung der Interessengemeinschaft 
Korbflechterei in einen Berufsverband, der IGK SCHWEIZ 

 Workshop: “Seile selber drehen und spleissen“ mit Christina Erni und 
Pepito Zwahlen 

 Ausstellung: “Schalen“ im Botanischen Garten in Genf (13. bis 28. Juni) 
 
1993  4. Generalversammlung in Luzern 
 Berufsbildung: Beginn des zentralen Berufskundeunterrichts, im 
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Blindenheim Borna in Rothrist, für Korbflechterlehrlinge der 
deutschen Schweiz unter dem Patronat der Berufsschule in 
Zofingen 

 Exkursion: In das Rebbaumuseum in Ligerz 
 Workshop: “Französisch gestäbte Geflechtstechnik“ mit Bernard Verdet 
 
1994  5. Generalversammlung in Luzern 
 Tagung: “Die Korbflechterei in geschützten Werkstätten“ in 

Langenthal 
 Workshop: “Wie fotografiere ich einen Korb richtig“ im Männerheim 

Hasenberg, Waldkirch mit Herr Baumann 
 Ausstellung: “Korbflechterei heute“ im Speicher in Affoltern i. E. 

(13. bis 28. August) 
 
1995  6. Generalversammlung in Luzern 
 Exkursion: “Das frühe Bauhaus und Johannes Itten“ im Kunstmuseum 

Bern 
 Workshop: “Stuhlsitzflechten mit offenem Seegras“ mit Bernard Verdet 
 
1996  7. Generalversammlung in Luzern 
 Workshop: “Hüte flechten aus Binsen“ mit Simone Rüppel 
 Ausstellung: “Pack-, Transport- und Aufbewahrungskörbe“ im 

Heimatmuseum in Reinach BL (31. August bis 29. 
September) 

 
1997  8. Generalversammlung in Luzern 
 Exkursion: “Wildpflanzen zum Flechten“ mit Tony Bucheli in Langenthal 
 Workshop: “Gezogene Arbeiten aus Weiden“ mit Bernard Verdet 
 
1998  9. Generalversammlung in Luzern 
 Exkursion: In den Botanischer Garten in Zürich 
 Workshop: “Herstellung von Modellkörben“ für die Geranium Ausstellung 

im Botanischen Garten der Stadt Zürich mit Bernard Verdet 
und IGK SCHWEIZ Mitgliedern 

 Berufsbildung: Die Berufsbroschüre “Korbflechter/Korbflechterin“ wird vom 
Schweizerischen Verband für Berufsbildung (SVB) 
herausgegeben 

 
1999  10. Generalversammlung in Luzern 
 Workshop: “Herstellung von Mikadokörben“ für die Geranienausstellung 

im Botanischen Garten der Stadt Zürich 
 Ausstellung: “Jubiläumsausstellung 10 Jahre IGK SCHWEIZ“ im 
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Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz BE (10. bis 18. Juli) 
 
2000  11. Generalversammlung in Gwatt 

 Besuch der Werkstatt von Therese Leutwyler und 
Besichtigung einer Flechtwand 

 Statuten: Die Statuten werden angepasst und ergänzt 
 Workshop: “Strohflechten/Glockengeflecht“ mit Markus Keel und 

Bernard Verdet 
 
2001  12. Generalversammlung in Ittingen 

 Besuch des Sensoriums in Frauenfeld 
 Besuch: Von “The Worshipful Company of Basketmakers“ aus 

England 
 Ausstellung: “Korbflechter/-innen der IGK SCHWEIZ zeigen ihr Handwerk“ 

im Strohatelier Rechthalten 
 Workshop: “Feinflechterei“ mit Silke Steidle-Emden 
 
2002  13. Generalversammlung in Mariastein 

 Besichtigung Klosteranlage Mariastein 
 Markt: IGK SCHWEIZ Mitglieder präsentieren sich am 4. Süd-

deutschen Korbmacher Markt in Bissingen (D) 
 Die Kimme: Das neue Infoblatt der IGK SCHWEIZ erscheint 3 x jährlich 
 Exkursion: In das Museum für Kulturen in Basel 
 Markt: Die IGK SCHWEIZ präsentiert sich am Markt der Kulturen in 

Basel 
 Workshop: “Gemeinsames kreatives Schaffen mit rohen Weiden“ 
 
2003  14. Generalversammlung in Broc 

 Besuch im Schloss Greyerz 
 Exkursion: “Flechterei Europas“ im Museum der Kulturen in Basel mit 

Dominik Wunderlin 
 Workshop: “Visionen - Gestaltung - Umsetzung“ erster und zweiter Teil 

mit Christina Erni, Monika Künti und Pepito Zwahlen 
 
2004  15. Generalversammlung in Valbella 

 Gemütliches Beisammensein 
 Workshop: “Visionen - Gestaltung - Umsetzung“ dritter Teil mit Christina 

Erni, Monika Künti und Pepito Zwahlen 
 Ausstellung: “Duo“ in der Schiffslaube Bern, Atelier von Monika Künti       

(20. bis 29. August) 
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2005  16. Generalversammlung in Gersau 
 Besuch der Rütliwiese 

 Workshop: “Methodik und Didaktik von Kursen“ mit Tony Bucheli, 
Simone Rüppel, Werner Turtschi und Pepito Zwahlen 

 Exkursion: In die Römersiedlung Augusta Raurica 
 Berufsbildung: Mitgründung der Dachorganisation IGKH 

(Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz) zusammen 
mit: Drechsler, Holzbildhauer, Küfer und Weissküfer 

 Präsentation: Auftritt am 26. Korbmarkt in Lichtenfels (D) 
 
2006  17. Generalversammlung in Solothurn 

 Besichtigung des historischen Flusskraftwerks in Luterbach 
 Berufsbildung: Berufsfeldanalyse der IGKH Berufe 
 Exkursion: In das Bergwerk Gonzen in Sargans 
 Berufsbildung: Die IGKH Berufe erhalten das Vorticket für die Reform der 

Beruflichen Ausbildung 
 Workshop: “Daten erfassen und Katalogisieren“ im Flechtmuseum Thun 
 
2007  18. Generalversammlung in Richterswil 

 Besichtigung Korb -und Stuhlflechterei Seestern in 
Männedorf 

 Berufsbildung: Das BBT hat das Gesuch für eine Attestausbildung 
abgelehnt 

 Workshop: “Zäune flechten“ mit Hans Bachinger 
 Exkursion: In den Botanischen Gartens der Stadt St. Gallen, Führung 

über Giftpflanzen mit Hanspeter Schumacher 
 Berufsbildung: Der Ticketantrag wurde eingereicht 
 
2008  19. Generalversammlung in Kreuzlingen 

 Besichtigung des Zeppelinmuseums in Friedrichshafen 
 Workshop: “Modell-Tag“ mit Pepito Zwahlen 
 Workshop: “Weiden-Objekte als Blickfang für den Garten“ im 

Botanischen Garten der Stadt St. Gallen 
 
2009 Berufsbildung: Die neue Verordnung über die berufliche Grundbildung Korb- 

und Flechtwerkgestalter/-in EFZ tritt in Kraft 
20. Generalversammlung im Gwatt-Zentrum 

  Besichtigung Schloss Thun und Flechtmuseum 
 Statuten: Die Statuten werden angepasst und ergänzt 
 Wettbewerb: Jurierung vom “Korb des Jahres / Thema Schweiz“ 
 Workshop: “Tartaruga“ auf der Mähwiese im Botanischen Garten der 
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Stadt St. Gallen mit Bernard Verdet 
 Ausstellung: Jubiläumsausstellung “Verflixt & Verflochten“ im Botanischen 

Garten der Stadt St. Gallen (5. Juni bis 31. Juli und 31. 
August bis 11. Oktober) 

 Markt: 1. IGK SCHWEIZ Korbmarkt am Gartenfest der 
Jubiläumsausstellung 

 Berufsbildung: Gemeinsame Beschulung der IGKH Berufe im 
Blockunterricht in Brienz BE 

 
2010  21. Generalversammlung in 7543 Lavin,  
  Ausflug mit Kutschenfahrt 
 Ausstellung: “Verflixt & Verflochten” im Naturmuseum 8400 Winterthur 

(16. Mai bis 24. Oktober) 
  Link zu einem Fernsehbeitrag über die Ausstellung „Verflixt 

und Verflochten“ in Winterthur 2010 http://www.art-
tv.ch/6106-0-naturmuseum--verflixt-und-verflochten.html 

 Markt: 2. IGK SCHWEIZ Korbmarkt an der Eröffnung der 
Ausstellung “Verflixt & Verflochten” im Naturmuseum 8400 
Winterthur (16. Mai) 

 Exkursion: In den Botanischen Garten der Universität Basel, Führung 
mit Bruno Erny 

 Präsentation: Gastland am 31. Internationalen Lichtenfelser Korbmarkt, 
dem europäische Festival der Flechtkultur Lichtenfels D 
17. bis 19. September 2010 
Installation „WeidenFeuerwerk“ vor der Kirche 
Ausstellung im Stadtschloss 
„SWISS-PAVILLON“ am Markt 

  Workshops von IGK SCHWEIZ- Mitgliedern: 
“Dekorationskugeln flechten” Werner Turtschi“ 
„Experimentelle Flechterei” Monika Künti 
“Vannerie à jour“ (Gestäbte Arbeit) Bernard Verdet 

 
2011  22. GV in 8840 Einsiedeln 

Besuch des Lebkuchenmuseums 
 Workshop: Aussenobjekte aus Weiden für die Ausstellung im 

Botanischen Garten der Universität Basel 
 Ausstellung: “Verflixt & Verflochten”, vom 14. Mai bis 18. September 2011 

im Botanischen Garten der Universität Basel 
 Berufsbildung: Gemeinsame Beschulung der IGKH Berufe im 

Blockunterricht § in Brienz BE 
 Markt: 3. IGK SCHWEIZ – Korbmarkt am 4. September als Teil der 

Ausstellung „Verflixt & Verflochten“ im Botanischen Garten 
der Universität Basel 

 
2012  23. GV in 3534 Signau, Rücktritt des langjährigen 

http://www.art


37 

Präsidenten Pepito F. Zwahlen 
Besuch der Werkstatt von Urs Schwarz in Aeschau 

 Ausstellungen: 11.-15. April konnte sich die IGK mit grossem Erfolg an der 
OFFA in St.Gallen präsentieren 

  “Verflixt & Verflochten”, vom 13. April bis 19. August 2012 
im Bündner Naturmuseum Chur 

 Markt: 4. IGK SCHWEIZ – Korbmarkt am 28. April als Teil der 
Ausstellung „Verflixt & Verflochten“ im Bündner 
Naturmuseum Chur 

 Berufsbildung: Im Sommer haben die ersten Lernenden das umfangreiche 
neue Qualifikationsverfahren zur Korb- u. 
Flechtwerkgestalterin EFZ abgeschlossen und bestanden. 

 
2013  Die Änderung des Bildungsplans vom 18. Dez. 2012 wird 

vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
genehmigt und tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=
1&typ=EFZ&item=601&lang=de  
24. GV in Attinghausen 
Besichtigung des Aussichtsturms auf dem Reussdelta in 
Seedorf 

 Workshop:  Flechten eines Korbes aus Kastanienholz und 
Haselnussspan 

 Ausstellung: Sonderschau Korbflechten an der OFFA St. Gallen 
  Präsentation an der gemeinsam mit andern IGKH-Berufen an 

der Berufsbildungsmesse BAM in Bern 
 
2014   25. GV in Andelfingen   

Verabschiedung Markus Keel aus dem Vorstand 
Eröffnung umgebaute Schule in Brienz 

 SwissSkills: Teilname an der Sonderschau Kleinstberufe 
 Workshop:  Fengshui-Kurs in Luzern 
 
2015   26. GV in Wohlen 

http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=


 

In der IGK SCHWEIZ organisierte Betriebe 
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